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4.1 

1Die Durchführung von Vorhaben gemäß Nrn. 2.1, 2.2, 2.4 und 2.5 muss mit einem erheblichen technischen 
und wirtschaftlichen Risiko verbunden sein. 2Die Vorhaben müssen sich durch einen hohen 
Innovationsgehalt auszeichnen, d. h. die zu entwickelnden oder zu demonstrierenden Technologien, 
Produkte und Dienstleistungen müssen in ihrer Eigenschaft deutlich über den Stand der Technik 
hinausgehen.

4.2 

Das Vorhaben muss in seinen wesentlichen Teilen im Freistaat Bayern durchgeführt werden.

4.3 

Nicht gefördert werden Vorhaben, die vor Eingang eines prüffähigen Antrags beim zuständigen 
Projektträger bereits begonnen wurden oder im Auftrag von nicht am Projekt beteiligten Dritten durchgeführt 
werden.

4.4 

1Der Antragsteller muss zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits über spezifische Forschungskapazitäten 
(bei Forschungsvorhaben gemäß Nr. 2.1), über spezifische Entwicklungskapazitäten (bei 
Entwicklungsvorhaben gemäß Nr. 2.2) beziehungsweise Betriebserfahrungen (bei Demonstrationsvorhaben 
gemäß Nrn. 2.4 und 2.5) und einschlägige fachliche Erfahrungen verfügen. 2Studien gemäß Nr. 2.3 sind 
unabhängig von neutraler Stelle auszuführen, die nicht in eine ggf. später stattfindende Umsetzung der 
Studienergebnisse eingebunden ist.

4.5 

Der Antragsteller hat entsprechend seiner Vermögens-, Liquiditäts- und Ertragslage für die Finanzierung 
nachweislich in angemessenem Umfang Eigen- oder Fremdmittel einzusetzen, die nicht durch andere 
öffentliche Finanzierungsmittel ersetzt oder verbilligt werden.

4.6 

Eine Kumulierung mit Mitteln der Europäischen Union bzw. mit anderen staatlichen Beihilfen ist nur unter 
den Voraussetzungen des Art. 8 AGVO möglich.

4.7 

1Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß Art. 1 Abs. 4 Buchst. c) in Verbindung mit Art. 2 Nr. 18 AGVO 
werden nicht gefördert. 2Dies gilt insbesondere für Antragsteller, über deren Vermögen ein 
Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist. 3Dasselbe gilt für Antragsteller und, sofern der 
Antragsteller eine juristische Person ist, für dessen gesetzlichen Vertreter, die eine eidesstattliche 
Versicherung nach § 807 ZPO oder § 284 AO abgegeben haben oder zu deren Abgabe verpflichtet sind.

4.8 

Einem Unternehmen, das einer Rückforderung aufgrund einer früheren Kommissionsentscheidung zur 
Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer Zuwendung mit dem Gemeinsamen Markt nicht 
Folge geleistet hat, darf eine Zuwendung nach dieser Richtlinie nicht gewährt werden.

4.9 

Die Veröffentlichung der Bewilligung von Vorhaben erfolgt nach Maßgabe von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c) 
AGVO in Verbindung mit Anhang III AGVO1.



1 [Amtl. Anm.:] Nach Art. 9 Abs 1 Buchst. c) AGVO ist spätestens ab dem 1. Januar 2024 jede Einzelbeihilfe 
über 100 000 Euro mit den in Anhang III der AGVO genannten Informationen (u. a. Name des Empfängers 
und Beihilfehöhe) auf einer nationalen oder regionalen Website zu veröffentlichen.


